
 0174-9548232  

An alle Zugteilnehmer / innen 

Liebe Närrinnen und Narren! 

Am 11.02.2024 ist es wieder mal soweit:   DÄ ZOCH KÜTT!!!! 

…und wir würden uns freuen, Euch auch in diesem Jahr als Zugteilnehmer begrüßen zu 
können. 

Um auch in dieser Session den reibungslosen Ablauf des Zuges gewährleisten zu können, 
bitten wir euch, die zweite Seite dieses Schreibens bis spätestens: 05.01.2024 ausgefüllt 
und unterschrieben bei der Zugleitung abzugeben. Dies kann auf Papier oder per E-Mail 
erfolgen. 

Von Zugteilnehmern, die mit einem Wagen teilnehmen möchten, werden darüber hinaus bis 
spätestens 10.01.2024 folgende Unterlagen benötigt: 

- Fahrzeugscheinkopie für das Zugfahrzeug bzw. PKW, LKW 
- Betriebserlaubnis/TüV-Brauchtumsgutachten, Kopie des Fahrzeugschein bzw. Zulassung 
für den Anhänger 
- Versicherungsbestätigung (nur für LKW / landwirtschaftliche Zugmaschinen mit Anhänger 
und Unimogs) 
- Bestätigung über die Einhaltung der Wagenbaubestimmungen 

In diesem Jahr gibt es wieder einen Wettbewerb für das schönste Gruppenkostüm. Es gibt 
sogar etwas zu gewinnen. Die Gewinnergruppe wird auf dem Prinzenball bekannt gegeben. 

Wir freuen uns auf Eure rege Teilnahme und wünschen uns allen einen tollen Zug bei 
bestem Wetter. 

Bei Fragen zur Anmeldung freue ich mich über eine Kontaktaufnahme.  

Mit karnevalistischem Gruß 

Tobias Morgenstern 
Zugleiter 

KG „Spitz pass op“ Oberhau e.V. 
Zugleitung 

Tobias Morgenstern 
Herresbacher Str. 1 
53639 Königswinter-Oberpleis 
Zugleitung@spitz-pass-op.de

!

 



ANMELDUNG ZUM KARNEVALSZUG DER KG „SPITZ PASS OP“ OBERHAU E.V. 

Allgemeine Informationen: 

Informationen zu Fahrzeugen die am Zug teilnehmen sollen: 
          
Um was für ein Zugfahrzeug handelt es sich?  
(PKW/ LKW/ Unimog/ landw. Zugmaschine / etc.)        __________________________________ 

Ist eine Straßenzulassung vorhanden?             0 ja   0 nein   Kennzeichen:___________ 

Um was für ein Anhänger handelt es sich? 
(landw. Anhänger / LKW-Anhänger /Auto-Anhänger)  __________________________________  

Ist eine Straßenzulassung vorhanden?             0 ja   0 nein   Kennzeichen:___________  
     
Ist der Wagen für einen dauerhaften  
Personentransport vorgesehen?                       0 ja   0 nein 
  
Adresse für Wagenabnahme 
am 10.02.2023:                   ___________________________________ 
(nur für große Mottowagen)            
               ___________________________________ 

Wunschzeitraum für Wagenabnahme  
am 10.02.2023 (ab 13:00 Uhr):                       ____________ 

Ansprechpartner vor/während/nach 
dem Zug:                                Name:  ___________________________________ 
     

       Adresse: ___________________________________ 
      

                        E-Mail:  ___________________________________  

                      Telefon:___________________________________     
      

Bitte ankreuzen, sonst kann die Anmeldung nicht durchgeführt werden: 
(   ) Die auf Seite 3 beigefügten  Informationspflichten gem. Artikel 12 bis 14 
DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen. 

X                  
Ort, Datum, Unterschrift 

Gruppenname:
Wagen / Fußgruppe:
Motto:
Anzahl der Teilnehmer:
Eigene Musik:

Wunschposition im Zug:
O  vorne   O Mitte   O   hinten   O  egal 

Anmerkungen:

Benötigte Bändchen für den 
Prinzenball (3,00€ p.P für 
Zugteilnehmer)



Informationspflichten nach Artikel 12 - 14 DSGVO zur Anmeldung zum Karnevalszug der KG „Spitz pass op“ 
Oberhau e.V.  
- Für Ihre Unterlagen -  

Nach Artikel 12 bis 14 EU-DSGVO hat der Verantwortliche einer betroffenen Person, deren Daten er verarbeitet, 
die in den Artikeln genannten Informationen bereit zu stellen. Dieser Informationspflicht kommt dieses 
Merkblatt nach. 
1. Namen und Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seiner Vertreter: 
 KG „Spitz pass op“ Oberhau e.V. 
 gesetzlich vertreten durch den Vorstand nach § 26 BGB 

1. 1. Vorsitzender: Christian Klaebe, Zur Sonnenwiese 8, 53773 Hennef 
2. 2. Vorsitzender: Bodo Efferoth, Auf der Gücht 6 , 53639 Königswinter 
3. Geschäftsführer: Maximilian Hafner, Siebengebirgsstr. 42, 53639 Königswinter 
4. Sitzungspräsident: Lothar Krämer, Goldbergweg 7, 53639 Königswinter 
5. Kassiererin: Bettina Bäßgen, Gartenstraße 19, 53639 Königswinter 

2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten/der Datenschutzbeauftragten: 
KG „Spitz pass op“ Oberhau e.V., Datenschutzbeauftragter, Bodenstraße 48, 53773 Hennef 

 datenschutz@spitz-pass-op.de 
3. Zwecke, für die personenbezogenen Daten verarbeitet werden: 

• Die personenbezogenen Daten werden für die Anmeldung und Durchführung des Karnevalszuges 
verarbeitet. 

• Darüber hinaus werden personenbezogene Daten im Zusammenhang mit karnevalistischen 
Ereignissen einschließlich der Berichterstattung hierüber auf der Internetseite des Vereins, in 
Auftritten des Vereins in Sozialen Medien sowie auf Seiten der Fachverbände veröffentlicht und an 
lokale, regionale und überregionale Printmedien übermittelt. 

4. Rechtsgrundlagen, auf Grund derer die Verarbeitung erfolgt: 
• Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt in der Regel aufgrund der Erforderlichkeit 

zur Erfüllung eines Vertrages gemäß Artikel 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. Bei den Vertragsverhältnissen 
handelt es sich in erster Linie um die Teilnahme am Karnevalszug der KG „Spitz pass op“ Oberhau 
e.V.. 

• Werden personenbezogene Daten erhoben, ohne dass die Verarbeitung zur Erfüllung des Vertrages 
erforderlich ist, erfolgt die Verarbeitung aufgrund einer Einwilligung nach Artikel 6 Abs. 1 lit. a) 
i.V.m. Artikel 7 DSGVO. 

• Die Veröffentlichung personenbezogener Daten im Internet oder in lokalen, regionalen oder 
überregionalen Printmedien erfolgt zur Wahrung berechtigter Interessen des Vereins (vgl. Artikel 6 
Abs. 1 lit. f) DSGVO). Das berechtigte Interesse des Vereins besteht in der Information der 
Öffentlichkeit durch Berichtserstattung über die Aktivitäten des Vereins. In diesem Rahmen werden 
personenbezogene Daten einschließlich von Bildern der Teilnehmer zum Beispiel im Rahmen der 
Berichterstattung über karnevalistische Ereignisse des Vereins veröffentlicht. 

5. Die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten: 
• Die Daten der Ansprechpartner der am Zug teilnehmenden Gruppen werden zum Zwecke der 

Veranstaltungsanmeldung an die Stadt Königswinter weitergeleitet. 
6. Die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht möglich ist, die 
Kriterien für die Festlegung der Dauer: 

• Die personenbezogenen Daten werden mindestens bis zum Ende des Karnevalszuges gespeichert. 
Mit Beendigung des Karnevalszuges werden die Datenkategorien gemäß den gesetzlichen 
Aufbewahrungsfristen weitere zehn Jahre vorgehalten und dann gelöscht. In der Zeit zwischen 
Beendigung des Karnevalszuges und der Löschung wird die Verarbeitung dieser Daten 
eingeschränkt. 

• Bestimmte Datenkategorien werden zum Zweck der Vereinschronik im Vereinsarchiv gespeichert. 
Hierbei handelt es sich um Fotos und Videos der Teilnehmer. Der Speicherung liegt ein 
berechtigtes Interesse des Vereins an der zeitgeschichtlichen Dokumentation von karnevalistischen 
Ereignissen zugrunde. 

• Alle Daten der übrigen Kategorien (z.B. Anschrift, Kontaktdaten) werden mit Beendigung des 
Karnevalszuges und dessen Nachbereitung gelöscht. 

7. Der betroffenen Person stehen unter den in den Artikeln jeweils genannten Voraussetzungen die 
nachfolgenden Rechte zu: 

‒ das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO, 
‒ das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO, 
‒ das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO, 
‒ das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO, 
‒ das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DSGVO, 
‒ das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO, 
‒ das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DSGVO 
‒ das Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen zu können, ohne dass die 

 Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung 
 hierdurch berührt wird. 
8. Die Quelle, aus der die personenbezogenen Daten stammen: 
Die personenbezogenen Daten werden grundsätzlich im Rahmen der Anmeldung zum Karnevalszug erhoben. 
Ende der Informationspflicht


